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halte von Land und Gemeinden vom 17. Oktober 1931.

Nr - 156. Verordnung des Staatsministeriums vom 29. März 1932
über die Feststellung eines vorläufigen Haushaltsplans sür
die Zentralkasse und die Kassen der drei Landesteile.

Nr . 157. Verordnung des Staatsministeriums vom 29. März 1932.
betreffend die Ausführung des Finanzausgleichsgesetzes.

Nr. 155.
Verordnung des Staatsministeriums zur Änderung seiner Verordnung

zur Sicherung der Haushalte von Land und Gemeinden vom
17. Oktober 1931.

Oldenburg , den 22. März 1932.

Die Verordnung des Staatsministeriums zur
Sicherung der Haushalte von Land und Gemeinden vom
17. Oktober 1931 wird , wie folgt , geändert:
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8 i.
Im I. Teil wird als Artikel la folgende Vorschrift

eingeschoben:
„Soweit bei den Personalausgaben des Landes , der

Gemeinden (Gemeindeverbände ) oder der sonstigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften des
öffentlichen Rechts vertragliche Vereinbarungen der
Durchführung von Sparmaßnahmen entgegenstehen , kön¬
nen die Verträge mit halbmonatiger Frist gekündigt wer¬
den . Die Bestimmung gilt entsprechend für diejenigen
selbständigen Unternehmungen , an denen das Land und
die Gemeinden (Eemeindeverbände ) allein oder mit niehr
als der Hälfte des Grundkapitals beteiligt sind , oder
deren Zu schutzbedarf von ihnen unmittelbar oder mittel¬
bar zu mehr als der Hälfte getragen wird ."

8 2.
Im III . Teil wird Z 2 des Artikels l und die Be¬

zeichnung des Z 1 des Artikels I als „ Z 1" gestrichen.

Oldenburg , den 22 . März 1932.

Staatsministerium.
Cassebohm Or . Driver . Or . Millers.

(Siegel ) Or . Eisenbart.

Nr. 156.
Verordnung des Staats Ministeriums über die Feststellung eines vor¬

läufigen Haushaltsplans für die Zentralkasse und die Kassen der
drei Landesteile.

Oldenburg , den 29 . März 1932.

Auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten
zur Sicherung der Haushalte von Ländern und Gemein-
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den vom 24. August 1931 verordnet das Staatsmini¬
stermin, rvas folgt:

8 1.
Das Staatsministerium wird ermächtigt , einen Plan

aufzustellen, durch den, vorbehaltlich der Feststellung der
Haushaltspläne der Zentralkasse und der drei Landes¬
teile durch Gesetz, die Einnahmen und Ausgaben der Zen-
tralkasse und der drei Landesteile für die Zeit vom
1. April bis zum 30. Juni 1932 festgestellt werden und
nach dem sie zu verwalten sind. Eine entsprechende Er¬
mächtigung wird den Vorständen der Gemeinden und
Gemeindeverbände erteilt.

8 2.
Das Staatsministerium wird ermächtigt , die zwangs¬

läufigen Ausgaben vom 1. April ab bis zur Aufhebung
des Planes zu bewerkstelligen.

Oldenburg , den 29. März 1932.

Staatsministerium.
Cassebohm . Du. Driver . Or. Millers.
(Siegel ) _

Or. Eisenbart.

Nr. 157.
Verordnung des Staatsministeriums , betreffend die Ausführung des

Finanzausgleichsgesetzes.
Oldenburg, den 29. März 1932.

Auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten
zur Sicherung der Haushalte von Ländern und Gemein¬
den vom 24. August 1931 (Reichsgesetzbl. I S . 463) ver-



ordnet das Staatsministeriuin für den Freistaat Olden¬
burg , was folgt:

1.

Die Bestimmungen der ZA 1, 3,4,4a , 13 Abs . 5 und
6 , 20 , 20 a und 20 c des Ausführungsgesetzes zum Fi¬
nanzausgleichsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
des Staatsministeriums vom 5. Juni 1931 und der Ver¬
ordnung des Staatsministeriums vom 17 . Oktober 1931
gelten bis weiter auch für das Rechnungsjahr 1932 mit
den sich aus den folgenden Bestimmungen ergebenden
Änderungen . Einem ferneren Gesetz oder einer Verord¬
nung mit Gesetzeskraft bleibt es Vorbehalten , diese Be¬
stimmungen mit rückwirkender Kraft zu ändern ; Zah¬
lungen erfolgen bis dahin vorbehaltlich dieser Än¬
derungen.

2.

Die Zuschläge zu der Grunderwerbsteuer und zur
Grundsteuer und Eebäudesteuer , die von Gemeinden oder
Eemeindeverbänden für das Rechnungsjahr 1931 be¬
schlossen oder im Aussichtswege angeordnet worden sind,
gelten in gleicher Höhe auch für das Rechnungsjahr 1932,
ohne daß es einer Beschlußfassung der Vertretungskörper-
schaften oder einer Anordnung bedarf . Eine Erhöhung
bis zur reichs - oder landesrechtlich bestimmten Höchst¬
grenze ist zulässig.

Das gleiche gilt für die von Gemeinden an Stelle
der Grund - und Eebäudesteuer im Rechnungsjahre 1931
gehobene besondere Steuer vom Grundbesitz , für die von
Gemeinden und Eemeindeverbänden im Rechnungsjahre
1931 nach 8 13 und 8 13 a zum Zwecke der Wegeunter¬
haltung gehobene Steuer und für Beiträge und Ge-
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bühren , die Gemeinden im Rechnungsjahre 1931 vom
Grundeigentümer erhoben haben.

3.

Der im Artikel I der Verordnung des Staatsmini¬
stenums für den Landesteil Birkenfeld zur Sicherung der
Haushalte der Gemeinden am 30. Januar 1932 fest¬
gesetzte weitere Abzug von den Leistungen des Ausgleichs¬
stocks zu den persönlichen Volksschullasten in Höhe von
50o/o der staatlichen Grundsteuer bleibt vorläufig be¬
stehen.

4.

8 20a I 3 und der entsprechende letzte Teilsatz der
Ziffer II Wird gestrichen.

5.

Der Z 20 c Wird mit der vorläufigen Wirkung der
Ziffer 1 wie folgt geändert:

In den Ausgleichsstock fließt:

1. der Anteil der Gemeinden an dem Ergänzung,santeil
nach 8 35 des Reichsfinanzausgleichsgesetzes,

2. Vg des Gesamtgemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Die weiter erforderlichen Beträge sind den Anteilen
der Gemeinden an der Reichseinkommen-, Körperschafts-
und den verbleibenden 2,Z-Anteilen der Gemeinden und
Gemeindeverbände an der Umsatzsteuer nach dem Verhält¬
nis dieser Anteile vorweg zu entnehmen.

6.

Die Unterstützung von Gemeinden, die durch Wohl¬
fahrtslasten überlastet oder sonst notleidend sind (8 20 b)
wird besonderer Regelung Vorbehalten . Das Staatsmini-
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sterium ist berechtigt, für Beihilfen an diese Gemeinden in
dringenden Notfällen die in den Ausgleichsstock fliegenden
Anteile an der Umsatzsteuer und die Anteile der Ge-
meindeverbande an der Umsatzsteuer zu kürzen.

7.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. April 1932 in
Kraft.

Oldenburg , den 29. März 1932.

Staatsministerium.

Cassebohm . Or . Driver . Or . Millers.
(Siegel ) _

T h y e n.
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